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Bericht 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend & Integration 
 
Ressort 208 - Kinder, Jugend und Familie 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Jutta Schultes 
563 2879 
563 8009 
jutta.schultes@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

16.01.2012 
 
VO/0003/12 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

26.01.2012 Ausschuss für Soziales, Familie und  
                     Gesundheit Entgegennahme o. B. 
01.02.2012 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt- 
                     schaft und Bauen  
  Entgegennahme o. B. 
07.02.2012 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungs- 
                     steuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU
 Entgegennahme o. B. 
07.02.2012 Bezirksvertretung Oberbarmen Entgegennahme o. B. 
14.02.2012 Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg Entgegennahme o. B. 
14.02.2012 Bezirksvertretung Barmen Entgegennahme o. B. 

 

Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen - Sachstandsbericht 

 
Grund der Vorlage 

 

Bericht zur aktuellen Situation nach Erteilung des Bewilligungsbescheides des Landes vom 
16.12.2011. 
 
Beschlussvorschlag 

 

Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegen genommen. 
 
Einverständnisse 
 

Entfällt 
 
Unterschrift 
 
Dr Kühn 
 
 



  Seite: 2/3 

Begründung 
 

Mit der Drucksache VO/0859/11 hat der Rat der Stadt Wuppertal am 19.12.2011 die 
überarbeitete Fassung des Integrierten Handlungskonzepts für die Soziale Stadt 
Oberbarmen/Wichlinghausen beschlossen. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 16.12.2011 der Stadt Wuppertal einen 
Zuwendungsbescheid erteilt, der am 28.12.11 bei der Stadt eingegangen ist. Damit werden 
Fördermittel in Höhe von 1.457.334,00 € zu zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 
1.821.667,00 € bewilligt (Fördersatz 80 %). 
 
Im Einzelnen wurden folgende Teilmaßnahmen bewilligt: 
 
Bezeichnung: Anerk ann te Kos ten  Zu schu ss 
Spielplatz Nordpark 1. Bauabschnitt 400.000 € 320.000 € 
Umgestaltung Schulhof Hauptschule 
Hügelstraße 2. Bauabschnitt 

370.000 € 296.320 € 

Umgestaltung Schulhof Hauptschule 
Matthäusstraße 

331.453 € 265.163 € 

Außenfläche Skaterhalle „Wicked 
Woods“ 

384.814 € 307.851 € 

Quartiersbüro 185.000 € 148.000 € 
Verfügungsfonds 110.000 €   88.000 € 
Begleitung/Evaluation/Controlling 40.000 €   32.000 € 
Gesam t 1.821.667 €  1.457.334 €  
 

Da es leider nicht gelungen ist, zur beantragten Fördermaßnahme des Kultur- und 
Bildungsvereins e.V. in der Wichlinghauser Straße bewilligungsreife Unterlagen zu 
erstellen und insbesondere die Höhe der zunächst veranschlagten Kosten absehbar 
deutlich zu niedrig angesetzt war, konnte diese Teilmaßnahme nicht bewilligt werden. 

 
Laut diesem Bescheid ist es jedoch noch zwingende Voraussetzung, „dass das 
fortgeschriebene Handlungskonzept für den Stadtteil bis zum 31.03.2012 mit dem Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr abgestimmt wird.“ 
 
Hintergrund dieser Auflage ist, dass eine zwingende Grundvoraussetzung jeglicher Förderung 
im Rahmen der Sozialen Stadt – wie auch in ähnlichen Programmen - die Aufnahme in das 
ressortübergreifende Handlungsprogramm „Soziale Stadt“ des Landes NRW ist. Basis hierfür 
ist die Beurteilung des Integrierten Handlungskonzepts durch eine interministerielle 
Arbeitsgruppe des Landes. Dies ist für das Handlungsprogramm in der Fassung vom Januar 
2007 (Ratsbeschluss VO/0108/07 vom 26.03.2007) im November 2007 erfolgt. Bei 
grundlegenden Änderungen des Handlungskonzepts wird Seitens des Ministeriums geprüft, ob 
nach wie vor die Qualitätsaspekte ausreichend erfüllt werden.  
 
Die Stadt Wuppertal wird sich bemühen, die Voraussetzungen schon früher zu erfüllen. Bis 
dahin ist allerdings eine Umsetzung der o.g. Maßnahmen nicht möglich. 
 
Parallel werden entsprechend dem Ratsbeschluss vom Dezember 2011 und dem dort 
dargestellten Kosten- und Finanzierungsplan die Mittelanmeldungen für die 
Stadterneuerungsprogramme 2012 und 2013 vorbereitet. Hierzu ist im Zuge der Teilnahme 
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am Stärkungspakt Stadtfinanzen und der Genehmigung des städtischen Haushalts auch die 
Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erforderlich. 
 
Demografie-Check 

 
entfällt 
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